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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung 
der VV-schulpraktische Studien 

Vom 26. März 2014
 
Gz.: 35.3 - 45070
 

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport bestimmt: 

1 - Änderung der VV-schulpraktische Studien 

Die VV-schulpraktische Studien vom 22. Februar 2010 (ABl. 
MBJS S. 57), geändert durch Verwaltungsvorschriften vom 
21. Februar 2012 (ABl. MBJS S. 42), werden wie folgt geän
dert: 

1. 	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Nummer 12 wie 
folgt gefasst: 
„12 - (weggefallen)“. 

2. 	 In Nummer 1 werden die Wörter „gemäß § 3 Absatz 1 der 
Bachelor-Master-Abschlussverordnung“ durch die Wörter 
„im Rahmen der lehramtsbezogenen Studiengänge an der 
Universität Potsdam“ ersetzt. 

3. 	 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst 

„(2) Ausbildungsschulen für Studierende in den Bache
lorstudiengängen für das Lehramt für die Primarstufe 
und in den Studiengängen für das Lehramt für die Bil
dungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe 
an allgemein bildenden Schulen mit einer Schwerpunkt
bildung auf die Primarstufe sollen Grundschulen oder 
Oberschulen, die mit einer Grundschule zusammenge
fasst sind, sein. 

(3) Ausbildungsschulen für Studierende in den Stu
diengängen für das Lehramt für die Bildungsgänge der 
Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bil
denden Schulen sollen Oberschulen oder Gesamtschu
len sein. 

(4) Ausbildungsschulen für Studierende in den Stu
diengängen für das Lehramt an Gymnasien sind Gym
nasien, Gesamtschulen oder berufliche Gymnasien.“ 

b) 	 Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Ausbildungsschulen für Studierende in den Bache
lorstudiengängen für das Lehramt für die Sekundarstu
fen I und II (allgemeinbildende Fächer) sind Oberschu
len, Gymnasien, Gesamtschulen oder berufliche Gym
nasien.“ 

4. 	 In Nummer 4 Absatz 2 werden die Wörter „staatlichen 
Schulämter sowie das Landesinstitut für Lehrerbildung“ 
durch die Wörter „zuständige Schulbehörde“ ersetzt. 

5. 	 Nummer 8 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „dem Landesin
stitut für Lehrerbildung“ durch die Wörter „der zustän
digen Schulbehörde“ ersetzt. 

b) 	 In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des Landesinsti
tuts für Lehrerbildung“ durch die Wörter „den in das 
Schulpraktikum gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 der Bache
lor-Master-Abschlussverordnung einbezogenen Semi
narleiterinnen und -leitern“ ersetzt. 

6. 	 Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„Die Organisation der Schulpraktika obliegt der Hochschu
le. Die Durchführung der Schulpraktika liegt in der Verant
wortung der jeweiligen Ausbildungsschule.“ 

7. 	 Nummer 12 wird aufgehoben. 

8. 	 In Nummer 13 wird die Angabe „31. Juli 2014“ durch die 
Angabe „30. September 2016“ ersetzt. 

9. 	 Die Anlage zu Nummer 4 Absatz 1 Buchstabe b wird wie 
folgt gefasst: 

„Anlage 
(zu Nummer 4 Absatz 1 Buchstabe b) 

Verfahren zur Festlegung der Ausbildungskapazitäten 
der Ausbildungsschulen in öffentlicher Trägerschaft 
und zur Zuweisung von Lehramtsstudierenden zu 
den Ausbildungsschulen gemäß Nummer 4 Absatz 1 
Buchstabe b 

Alle öffentlichen Schulen im Land Brandenburg sind Aus
bildungsschulen für die im Rahmen des lehramtsbezogenen 
Bachelor- und Masterstudiums durchzuführenden Schul
praktika. Demzufolge haben sie die Lehramtsstudierenden 
bei der Durchführung der Schulpraktika zu unterstützen 
und ihnen Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Um 
eine ausreichende Anzahl an Praktikumsplätzen bereitzu
stellen, ist wie folgt zu verfahren: 

1.1 Bestimmung der Ausbildungskapazität der Ausbil
dungsschulen für Schulpraktika 

Grundsätzlich stellt jede öffentliche Schule in Abhängig
keit von der Gesamtzahl der in den einzelnen Jahrgangsstu
fen eingerichteten Klassen bis zu drei Praktikumsplätze für 
Lehramtsstudierende zur Verfügung. 

Die schulspezifische Ausbildungskapazität wird auf der 
Grundlage der statistischen Angaben, die zu Beginn eines 
jeden Schuljahres erhoben werden, für jede einzelne Schu
le durch die zuständige Schulbehörde festgelegt. Sie gilt 
für die im zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres und 
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im ersten Halbjahr des darauffolgenden Schuljahres statt
findenden Schulpraktika. 

Die schulspezifischen Ausbildungskapazitäten werden den 
Schulen von der zuständigen Schulbehörde mitgeteilt. Im 
Rahmen der schulspezifischen Ausbildungskapazität ist 
den von der Hochschule zugewiesenen Lehramtsstudieren
den von der Ausbildungsschule jeweils ein Praktikumsplatz 
zur Verfügung zu stellen. Eine Abweisung von Studieren
den durch die Ausbildungsschule ist nicht zulässig, solange 
ihre schulspezifische Ausbildungskapazität nicht ausge
schöpft ist. 

Termin: bis 30. Oktober eines jeden Jahres 

1.2 Abweichungen von der schulspezifischen Ausbil
dungskapazität 

Die Überschreitung der schulspezifischen Ausbildungska
pazität gemäß Nummer 1.1 durch die Schule ist möglich 
und gegenüber der zuständigen Schulbehörde anzuzeigen. 
Die schulspezifische Ausbildungskapazität darf durch die 
Schule nur überschritten werden, wenn dadurch die Ausbil
dung von Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vor
bereitungsdienst des Landes Brandenburg nicht einge
schränkt wird. Eine Abweisung von Lehramtskandidatin
nen und -kandidaten, die von der zuständigen Schulbehör
de der Schule zur Ausbildung zugewiesen worden sind, ist 
in diesem Zusammenhang unzulässig. Entsprechendes gilt 
für die Lehramtsstudierenden, die von der Hochschule der 
Ausbildungsschule zur Durchführung anderer Schulprakti
ka zugewiesen worden sind. 

Die Unterschreitung der schulspezifischen Ausbildungska
pazität oder eine Beschränkung der Ausbildungsfächer oder 
-lernbereiche sind nur aus wichtigem Grund zulässig und 
bei der zuständigen Schulbehörde zu beantragen. 

Termin: bis 15. November eines jeden Jahres 

Die zuständige Schulbehörde entscheidet aufgrund der von 
den Ausbildungsschulen gestellten Anträge endgültig über 
die schulspezifische Ausbildungskapazität und die Zuläs
sigkeit der Beschränkung der Ausbildungsfächer oder 
-lernbereiche. 

Die von der zuständigen Schulbehörde genehmigten Unter
schreitungen der Ausbildungskapazitäten und Beschrän
kungen der Ausbildungsfächer und -lernbereiche gelten für 
die im 2. Halbjahr des laufenden Schuljahres und im 
1. Halbjahr des darauffolgenden Schuljahres stattfindenden 
Schulpraktika (Beginn der Schulpraktika: März bzw. Okto
ber des laufenden Jahres). 

Termin: 30. November eines jeden Jahres 

2.	 Zuweisungsverfahren 

Die Zuweisung der Lehramtsstudierenden zu den Ausbil
dungsschulen erfolgt durch die Hochschule im Rahmen der 
gemäß Nummer 1.2 bestimmten schulspezifischen Ausbil

dungskapazitäten. Diese werden der Hochschule durch die 
zuständige Schulbehörde rechtzeitig vor Beginn des Prakti
kums mitgeteilt. 

Bei der Zuweisung der Studierenden zu den Ausbildungs
schulen hat die zuständige Schulbehörde zu prüfen, dass 
die Hochschule Studierende mit Fächern oder Lernberei
chen, die in der jeweiligen schulformbezogenen Stundenta
fel ein geringes Gesamtstundenvolumen aufweisen, gleich
mäßig auf die zur Verfügung stehenden Ausbildungsschu
len verteilt. Im Übrigen ist bei der Zuweisung durch die 
Hochschule darauf zu achten, dass ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen den Ausbildungsfächern und -lernberei
chen besteht und keine überproportionale Konzentration 
auf nur wenige Fächer oder Lernbereiche erfolgt. 

Die Hochschule ist berechtigt, die für eine Schule vorgege
bene schulspezifische Ausbildungskapazität zu unterschrei
ten, wenn die Schule für andere Schulpraktika gemäß Num
mer 9 und 10 dieser Verwaltungsvorschriften eine über
durchschnittliche Anzahl von Praktikumsplätzen zur Verfü
gung stellt. Ein Anspruch der Schule auf Unterschreitung 
der schulspezifischen Ausbildungskapazität aus diesem 
Grund besteht nicht.“ 

2 - Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. April 2014 in 
Kraft. 

Potsdam, den 26. März 2014 

Die Ministerin für
 
Bildung, Jugend und Sport
 

Dr. Martina Münch
 

Rundschreiben Nr. 05/14 

Vom 28. März 2014
 
Gz.: 33.03-51601
 

Termine und Fristen für die Abiturprüfungen im Jahr 2015 
im Zweiten Bildungsweg 

1.	 Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahre 
2015 im Zweiten Bildungsweg 

Für die Abiturprüfung im Jahre 2015 im Zweiten Bil
dungsweg gelten die in der Anlage beigefügten Termine 
und Fristen. 
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Der Plan für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen 
im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wird zwei Wochen 
vor Beginn des Prüfungszeitraumes durch öffentlichen 
Aushang in der Einrichtung bekannt gemacht. Die Pläne 
für die Durchführung der mündlichen Prüfungen im vier
ten Abiturprüfungsfach und für die zusätzlichen münd
lichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach 
werden zwei Unterrichtstage vor dem Beginn des jeweili
gen Prüfungszeitraumes durch öffentlichen Aushang in der 
Einrichtung bekannt gemacht. 

Anlage 

Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen soll ein Prüf
ling mindestens einen Tag Pause haben. Die zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprü
fungsfach finden für einen Prüfling an einem Tage statt, so
fern der Prüfling nicht Prüfungen an verschiedenen Tagen 
wünscht und dies möglich ist. 

2.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2014 in Kraft und 
am 31. Juli 2015 außer Kraft. 

Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahre 2015 im Zweiten Bildungsweg 

Vorgang Bezug zur ZBWV *) Termin / Frist 
Unterrichtsbeginn 25.8.2014 
Wahl des dritten und vierten Abiturprüfungsfaches **) § 24 Absatz 4 Satz 2 spätestens am 15.9.2014 
Mitteilung der gewählten schriftlichen Abiturprüfungs
fächer an das staatliche Schulamt 

spätestens am 22.9.2014 

Bildung des Prüfungsausschusses § 31 spätestens am 6.10.2014 
Vorlage des schulischen Zeitplanes für die Abiturprüfung 
(Entwurf) beim staatlichen Schulamt 

§ 29 Absatz 1 spätestens am 13.10.2014 

Vorlage der Aufgabenvorschläge für die schriftliche 
Abiturprüfung beim staatlichen Schulamt 

§ 35 Absatz 5 spätestens am 26.1.2015 

Festlegung der Bewertungen für das vierte Semester frühestens am 25.3.2015 
Zulassung zur Abiturprüfung § 30 frühestens am 27.3.2015, 

spätestens am 31.3.2015 
Unterrichtsende für das vierte Semester 20.4.2015 
schriftliche Abiturprüfungen § 36 vom 27.4.2015 bis spätestens 18.5.2015 
mündliche Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach § 38 Absatz 1 vom 19.5.2015 bis spätestens 5.6.2015 
Feststellung des vorläufigen Prüfungsergebnisses; 
Festlegung zusätzlicher mündlicher Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach 

§ 38 Absatz 2 
§ 38 Absatz 3 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 12.6.2015 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen 
Prüfungen und in den mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturprüfungsfach; Bekanntgabe der festgelegten 
zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 12.6.2015 

Wahl zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach durch den Prüfling **); 
Wahl der Reihenfolge der zusätzlichen mündlichen 
Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach 
durch den Prüfling **) 

§ 38 Absatz 4 
§ 38 Absatz 5 

frühestens nach Bekanntgabe der Prüfungs
ergebnisse im ersten bis vierten Abiturprüfungs
fach und der festgelegten zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 12.6.2015 

zusätzliche mündliche Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach 

§ 38 Absatz 3 und 5 frühestens drei Tage nach Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 23.6.2015 

Ausgabe der Abiturzeugnisse spätestens am 30.6.2015 

*)	 Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges (ZBW-Verordnung - ZBWV) vom 6. Juli 1998 (GVBl. II S. 490), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. November 2012 (GVBl. II Nr. 93) 

**) Termine mit einem Sternchen-Symbol müssen im schulischen Zeitplan mit einer Uhrzeitangabe versehen sein. 
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II. Nichtamtlicher Teil 

Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Das Staatliche Schulamt Perleberg beabsichtigt vorbehaltlich 
des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, die 
Stelle als 

Schulleiterin oder Schulleiter
 
am Gymnasium „Friedrich-Ludwig-Jahn“
 

Perleberger Straße 6
 
16866 Kyritz
 

zum 01.11.2014 neu zu besetzen. 

Aufgaben: 
a)	 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
b)	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften; 
c)	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammenar

beit mit dem Schulträger; 
d)	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen 

und Schülern auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingun
gen; 

e)	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar
beit; 

f)	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwirkung 
der Eltern, der Schülerschaft und der Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 
1.	 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge

meinbildende Fächer); 
2.	 mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis im Unter

richt des Bildungsganges zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife; 

3.	 Fähigkeit und Bereitschaft 
- zur kollegialen Zusammenarbeit, 

- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit an der Schule, 

-	 zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 

4.	 Führungskompetenz, Durchsetzungs- und Organisations
vermögen, hohe Belastbarkeit; 

5.	 umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes und des brandenburgischen Schulrechts 
sowie regionale Kenntnisse; 

6.	 fundierte Kenntnisse der vorliegenden Regelungen und Be
dingungen für die Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Abschluss einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten be
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 BbgBesG 
bewertet. Sofern die Stelle mit einem tariflich Beschäftigten 
besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines außertariflichen Entgel
tes in Höhe von zurzeit  6.164,55 Euro. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und beamten
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation und 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Aus
schreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport zu richten an das 

Staatliche Schulamt Perleberg 
Herrn Kowalzik 
Berliner Str. 49 

19348 Perleberg. 



82 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 6 vom 10. April 2014 


	I. Amtlicher Teil
	II. Nichtamtlicher Teil


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


